
    SICHERE BUCHUNG

Versicherte:   die Gäste des Hotels

Gegenstand der Versicherung: die Annullierung der Aufenthaltsreservierung aufgrund eines
 plötzlichen und unvorhersehbaren Ereignisses

Die Versicherung wird ausschlieβlich wirksam, wenn der Kunde seine vollzogene Reservie-
rung aus einem der folgenden plötzlichen und zum Zeitpunkt der Reservierung unvorher-
sehbaren Gründe annulliert:

Krankheit, Unfall – für die die Unmöglichkeit den Aufenthalt zu realisieren, klinisch belegt 
werden muss, oder Todesfall:

I. des Versicherten oder eines Reisepartners, vorausgesetzt, dass dessen Name dem Hotelier 
bei der Buchung mitgeteilt wurde;

II. des Ehepartners des Versicherten, des/der Lebensgefährten/In, der Kinder, der 
Geschwister, der Eltern, der Schwiegereltern, des Teilhabers der Firma des Versicherten oder 
seines direkten Vorgesetzten; im Fall einer plötzlichen Krankheit oder eines Unfalls wird die 
Versicherung nur wirksam, wenn der Kunde oder sein Reisepartner zeigen und nachweisen 
können, dass ihre Anwesenheit für die Krankenbetreuung und - P�ege notwendig ist. 
Eingeschlossen sind vorherbestehende Krankheiten, aufgrund derer Rückfälle oder Rückfäl-
le in ein akutes Stadium pllötzlich nach dem Datum der Reservierung auftreten;

b) Unmöglichkeit, den vor dem Datum der Reservierung geplanten Urlaub zu realisieren,
und zwar aufgrund einer Einstellung oder einer nicht durch eigene Schuld motivierten 
Kündigung des Arbeitsplatzes seitens des Arbeitgebers;

c) Schwangerschaft der Versicherten oder der Reisepartnerin des Versicherten, wenn die 
Schwangerschaft erst nach dem Datum der Aufenthaltsreservierung festgestellt wurde;

d) Vorladung vor Gericht in der Eigenschaft als Zeuge oder Vorladung vor einen ehrenamtli-
chen Richter nach dem Datum der Reservierung;

e) Einberufung zum Militär – oder Zivildienst;

f ) Unmöglichkeit, den Aufenthaltsort aufgrund eines Verkehrsunfalls zu erreichen, in den 
das eigene Fahrzeug des Versicherten verwickelt ist, vorausgestzt, dass er nicht unter dem 
Einfuss von Drogen, Alkohol oder Psychopharmaka stand.

g) Unmöglichkeit, den Aufenthaltsort aufgrund von Naturkatastrophen (Erdbeben, Vulka-
nausbruch, Überschwemmung durch starken Regen, Über�utung, Überschwemmung 
durch Hochwasser in Seen und Flüssen, Erdrutsch, Bodenrutschung, Hurrikan) zu erreichen,

h) Sachschschäden an Gütern des Versicherten oder seines Reisepartners, die seine Anwe-
senheit vor Ort erfordern


